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Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) und Offene Handelsgesellschaft (OHG) 
 

Die GbR ist die einfachste Variante der gemeinsamen unternehmerischen Tätigkeit mehrerer Perso-

nen im nicht-kaufmännischen Bereich. Voraussetzung ist lediglich die Verfolgung eines gemeinsamen 

Zwecks. Üblich, und für die Eintragung in die Handwerksrolle erforderlich, ist der Abschluss eines 

schriftlichen GbR-Vertrags, der die internen Beziehungen der Gesellschafter regelt. Im Außenverhält-

nis haften die Gesellschafter gesamtschuldnerisch und auch mit dem Privatvermögen. 

 

Die GbR wird automatisch zur OHG, wenn das Unternehmen eines in kaufmännischer Weise einge-

richteten Geschäftsbetriebes bedarf. Die Gesellschaft ist dann in das Handelsregister einzutragen. 

GbR und OHG werden in die Handwerksrolle eingetragen, wenn ein Gesellschafter mit einer Beteili-

gung von mindestens 30 % über die entsprechende Qualifikation verfügt. Es besteht auch die Mög-

lichkeit, einen technischen Betriebsleiter im Angestelltenverhältnis zu beschäftigen. 

 

Vorteile Nachteile 

 Gründungsaufwand und -kosten sind gering 

 kein Mindestkapital erforderlich 

 weitgehende Gestaltungsfreiheit des Gesell-

schaftsvertrags 

 Finanzierung erfolgt durch mehrere Perso-

nen 

 unternehmerisches Risiko verteilt sich auf 

mehrere Personen 

 geringe Formalitäten 

 unbeschränkte Haftung auch mit dem Privat-

vermögen 

 gesamtschuldnerische Haftung 

 Haftung eines eintretenden Gesellschafter 

auch für vorherige Verbindlichkeiten 

 eingeschränkte Leitungsbefugnis 

 hohes Vertrauen in Mitgesellschafter erfor-

derlich 

 Bestand der Gesellschaft stark von Bestand 

der Gesellschafter abhängig 

 

Was ist bei der Handwerkskammer einzureichen? 

 

 Antrag auf Eintragung in die Handwerksrolle 

 Qualifikationsnachweis der Person, die für das Handwerk verantwortlich zeichnet in 

beglaubigter Kopie oder Abschrift 

 Kopie Handelsregistereintragung (nicht bei GbR) 

 Gesellschaftsvertrag, aus dem die angemessene Beteiligung des qualifizierten 

Gesellschafters hervorgeht 

 Betriebsleiterbestätigung 


